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Fußgängerbereich, 
in dem Radfahren erlaubt ist.

Nebenverkehrsstraßennetz
(i.d.R. Tempo 30 Zonen)

Hauptverkehrsstraßennetz
(i.d.R. Tempo 50)

Radverkehr Innenstadt

Fahrradstraße

Fußgängerbereich, 
in dem Radfahren nur in der 
angegebenen Richtung erlaubt ist.

Ende der Radfahrerlaubnis
im Fußgängerbereich.

In der Kaiser- Joseph- Straße
(ausg. Arkaden) ist an Werktagen
das Radfahren ab 20:00 Uhr bis
morgens 9:00 Uhr, sowie an Sonn-
und Feiertagen ganztägig erlaubt.

Bereich der Fußgängerzone in der 
das Radfahren nicht erlaubt ist.

Radabstellplätze im Bereich der 
Fußgängerzone

Radabstellverbot in der 
Fußgängerzone

Rad-Vorrang-Route

In der Fußgängerzone ist das 
Radfahren nur in den dafür aus-
gewiesenen Bereichen erlaubt. 
Radfahrende dürfen Zu-Fuß-
Gehende nicht behindern oder 
gefährden. Sie müssen sich an die 
Schrittgeschwindigkeit halten.

ZONE

Was ist in der Fußgängerzone erlaubt?
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